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2. lineare Anpassung der Besoldung zum 1. Februar 2025 um wei-
tere 5,5 Prozent 
 

3. Sonderzahlung zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucher-
preise für am 9. Dezember 2023 vorhandene Beamte und Richter 
unter Anrechnung der im Jahr 2023 bereits gewährten Sonderzah-
lungen 

 

Beamte und Richter mit Anspruch auf Dienstbezüge, deren Dienstver-

hältnis am 9. Dezember 2023 bestanden hat und die im Zeitraum vom 

1. August 2023 bis zum 8. Dezember 2023 an mindestens einem Tag 

Anspruch auf Dienstbezüge hatten, erhalten zur Abmilderung der ge-

stiegenen Verbraucherpreise im Jahr 2024 eine einmalige Sonderzah-

lung in Höhe von 3 000 Euro. Maßgebend sind dabei die individuellen 

Verhältnisse am 9. Dezember 2023. Der Anspruch vermindert sich 

um den Gesamtbetrag im Jahr 2023 gewährten Sonderzahlungen. 

Der verbleibende Betrag wird mit einer Einmalzahlung nach Inkrafttre-

ten des Gesetzes ausbezahlt. Im Ergebnis erhält damit jeder Beamte 

oder Richter dieser Gruppe unter Beachtung von §§ 6 Abs. 1, 7 Satz 1 

ThürBesG den in der Tarifeinigung vorgesehenen Höchstbetrag. 

 

4. Sonderzahlung zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucher-
preise für nach dem 9. Dezember 2023 erstmals berufene Beamte 
und Richter 
 
Beamte und Richter mit Anspruch auf Dienstbezüge, die nach dem 

9. Dezember 2023 erstmals in ein Dienstverhältnis berufen oder zu ei-

nem Dienstherrn im Geltungsbereich des Thüringer Besoldungsgeset-

zes versetzt wurden, erhalten zur Abmilderung der gestiegenen Ver-

braucherpreise im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum Ablauf des 

31. Oktober 2024 unter Beachtung von §§ 6 Abs. 1, 7 Satz 1 eine mo-

natliche Sonderzahlung in Höhe von 120 Euro, wenn in dem jeweiligen 

Monat mindestens an einem Tag ein Anspruch auf Dienstbezüge be-

steht. Die Sonderzahlung wird erst nach Inkrafttreten des Gesetzes 

ausbezahlt. Weitere Sonderzahlungen erhalten diese Personen nicht, 

da sie zum maßgeblichen Stichtag (9. Dezember 2023) in keinem 

Dienstverhältnis zu einem Dienstherrn im Geltungsbereich des Thürin-

ger Besoldungsgesetzes standen. 

 

5. Anwärtergrundbeträge 
 
Die in Anlage 7 des Thüringer Besoldungsgesetzes ausgewiesenen 
Anwärtergrundbeträge in der ab 1. Dezember 2022 geltenden Fassung 
werden ab dem 1. November 2024 um 100 Euro erhöht. Durch diese 
Regelung wird die lineare Erhöhung vom 1. Januar 2023 in Höhe von 
3,25 Prozent angerechnet. Die so erhöhten Anwärtergrundbeträge 
werden ab dem 1. Februar 2025 um 50 Euro erhöht, soweit eine 
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Erhöhung um 5,5 Prozent nicht günstiger ist. Diese Günstigerprüfung 
wurde aus Attraktivitätsgründen eingeführt und ist nicht in der Tarifei-
nigung enthalten. Die lineare Erhöhung um 5,5 Prozent ist ab dem 
1. Februar 2025 für Anwärter mit einem Eingangsamt ab Besoldungs-
gruppe A 12 günstiger, was im Gesetzentwurf entsprechend berück-
sichtigt wurde. 

 
6. Sonderzahlungen an Anwärter und Rechtsreferendare in einem 

öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 
 
Anwärter und Rechtsreferendare in einem öffentlich-rechtlichen Aus-
bildungsverhältnis erhalten zur Abmilderung der gestiegenen Verbrau-
cherpreise im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum Ablauf des 31. Ok-
tober 2024 eine monatliche Sonderzahlung in Höhe von 50 Euro, wenn 
in dem jeweiligen Monat mindestens an einem Tag ein Anspruch auf 
Anwärterbezüge oder Unterhaltsbeihilfe besteht. § 6 Abs. 1 und § 7 
Satz 1 ThürBesG gelten entsprechend. 
 
Soweit für diese Personen das Anwärter- oder Ausbildungsverhältnis 
bereits am 9. Dezember 2023 bestanden hat und für sie im Zeitraum 
vom 1. August 2023 bis zum 8. Dezember 2023 an mindestens einem 
Tag ein Anspruch auf Anwärterbezüge oder Unterhaltsbeihilfe be-
stand, erhalten diese zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucher-
preise zusätzlich eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 
1 000 Euro. § 6 Abs. 1 und § 7 Satz 1 ThürBesG gelten entsprechend. 
Maßgebend sind die individuellen Verhältnisse am 9. Dezember 2023. 
 
Die Sonderzahlungen werden erst nach Inkrafttreten des Gesetzes 
ausbezahlt. 
 

7. Dritte und weitere Kinder 
 
Für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2024 erhöht sich der Monatsbetrag des Familienzuschlags nach 
§ 38 Abs. 2 für das dritte zu berücksichtigende Kind um 110 Euro und 
für das vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 
132 Euro. Für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2025 erhöht sich der Monatsbetrag des Familienzu-
schlags nach § 38 Abs. 2 für das dritte zu berücksichtigende Kind um 
73 Euro und für das vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind 
um 102 Euro. 

 

II. Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation 

 
Der Gesetzentwurf gewährleistet zum anderen eine verfassungsgemäße Ali-
mentation in den Jahren 2024 und 2025. Hierzu wird ein zeitgerechtes Famili-
enmodell im Thüringer Besoldungsrecht implementiert, welches zumindest 
von einem zuverdienenden Ehegatten ausgeht. Für diesen wird daher bei der 
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Ermittlung der verfassungsgemäßen Alimenation typisierend ein monatliches 
Einkommen in Anlehnung an die sozialrechtliche Geringfügigkeitsgrenze des 
§ 8 Abs. 1a Satz 2 SGB IV angenommen. Diese beträgt aktuell 538 Euro. Als 
Einkommen des Ehegatten zählen hierbei Erwerbseinkommen (z. B. Arbeits-
entgelt, Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selb-
ständiger Arbeit), Erwerbsersatzeinkommen (z. B. Renten, Versorgungsbe-
züge, Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld), Vermögenseinkom-
men (Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung), Elterngeld und den 
vorbenannten Einkommensarten vergleichbares ausländisches Einkommen. 
Die Verlustverrechnung zwischen verschiedenen Einkommensarten wird aus-
geschlossen. 
 
Soweit der Ehegatte nicht über entsprechendes Einkommen in Höhe von 
538 Euro verfügt und damit von einer tatsächlichen Alleinverdienerfamilie aus-
zugehen ist, erhält der Beamte oder Richter unter den Voraussetzungen des 
§ 39a ThürBesG, welcher durch Artikel 2 Nr. 7 des oben genannten Gesetz-
entwurf im ThürBesG implementiert werden soll, einen alimentativen Ergän-
zungszuschlag. Nach § 39a Abs. 1 ThürBesG erhält danach ein Beamter  
oder Richter mit Anspruch auf Dienstbezüge, der verheiratet ist und dem ein 
kinderbezogener Familienzuschlag gewährt wird, im Jahr 2024 einen alimen-
tativen Ergänzungszuschlag in Höhe von monatlich 538,40 Euro und im Jahr 
2025 in Höhe von monatlich 376,87 Euro, wenn sein Ehegatte nicht mindes-
tens ein monatliches Einkommen in Höhe der nach den Berechnungsvorgaben 
des § 8 Abs. 1a Satz 2 SGB IV zu berechnenden Geringfügigkeitsgrenze 
(2024: 538 Euro) erzielt. 
 
Dieser alimentative Ergänzungszuschlag wird für Beamte und Richter aller Be-
soldungsgruppen gewährt. Da die Ehen im Freistaat Thüringen weit überwie-
gend zumindest von einem Zuverdienst des Ehegatten geprägt sind, werden 
allerdings sehr wenige Beamte oder Richter diesen Ergänzungszuschlag er-
halten. Für die Gewährung des alimentativen Ergänzungszuschlags haben 
sich der Beamte oder Richter und sein Ehegatte zu erklären. Dafür sind 
strenge Nachweis- und Erklärungspflichten (u. U. Versicherung an Eides statt) 
sowie eine stets verschärfte Haftung bei Rückforderung vorgesehen (vgl. 39a 
Abs. 3 ThürBesG). 
 
Zur Einhaltung des vom Bundesverfassungsgericht statuierten Prozeduralisie-

rungsgebots enthält der Gesetzentwurf für die Gewährleistung einer verfas-

sungsgemäßen Alimentation die entsprechend ausführliche Begründung und 

Dokumentation. Zu den Einzelheiten wird auf diese verwiesen. 

 

III. Streichung der jeweils niedrigsten Erfahrungsstufe 

 
Der Gesetzentwurf sieht in Artikel 2 Nr. 12 und Nr. 16 für Berufseinsteiger zur 

Steigerung der Attraktivität in allen Besoldungsgruppen der Besoldungsord-

nung A sowie in den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 mit Wirkung vom 1. Ja-

nuar 2024 die Streichung der jeweils niedrigsten Erfahrungsstufe vor. Beamte 




